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Bürgschaftsauftrag Seite 2 von 2

An die Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Filiale      
Auftrag zur   FORMCHECKBOX 
  Erstellung   FORMCHECKBOX 
  Abänderung einer Bürgschaft 
Auftraggeber (Name und Anschrift):
Begünstigter (Name und Anschrift):
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
zu belastendes Girokonto:      
Ich/Wir ersuche(n) Sie, eine Bürgschaft nach deutschem Recht wie folgt zu erstellen / erstellen zu lassen:
	Betrag/Währung/Zinsen
	   
	     
	 FORMCHECKBOX 
 einschließlich Zinsen

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 zuzüglich Zinsen

	Art der 
	 FORMCHECKBOX 
 Bürgschaft 

	Haftungserklärung
	 FORMCHECKBOX 
 Bürgschaft auf erste Aufforderung (beachten Sie Pkt 6 der Bedingungen für Haftungserklärung)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Bietung
 FORMCHECKBOX 
 Anzahlung 
 FORMCHECKBOX 
 Lieferung

 FORMCHECKBOX 
 Leistung
 FORMCHECKBOX 
 Gewährleistung
 FORMCHECKBOX 
 Vertragserfüllung

	
	 FORMCHECKBOX 
 Text gemäß meiner / unserer Sonderanweisung / Anlage

	
	Bietschluss 
Ausschreibungs-Nr.
Gesamtpreis

	
	     
	     
	     

	
	Angebots- / Vertrags-Nr.
Datum

	
	     
	     

	
	Gegenstand der Lieferung / Leistung
Verfalldatum

	
	     
	     

	
	     
	 FORMCHECKBOX 
 unbefristet

	
	 FORMCHECKBOX 
 Kreditsicherung
	 FORMCHECKBOX 
 sonstige Haftungserklärung

	
	Einzelheiten:

	
	     

	Haftungserklärende Bank
	 FORMCHECKBOX 
 Die BTV AG gegenüber dem Begünstigten 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Korrespondenzbank / Zweitbank Ihrer Wahl 

	
	 FORMCHECKBOX 
 folgende Korrespondenzbank / Zweitbank: 

	
	     

	Aushändigung der 
	 FORMCHECKBOX 
 Auftraggeber
 FORMCHECKBOX 
 Begünstigten

	Bürgschaft
	 FORMCHECKBOX 
 folgende Adresse (Name und Anschrift)      

	
	     

	Übermittlungsweg
	 FORMCHECKBOX 
 Brief
 FORMCHECKBOX 
 Telefax      
 FORMCHECKBOX 
 Kurierdienst

	Besonderheiten

Sonderweisungen
	     

	Wichtiger Hinweis für den Auftraggeber
	Für diesen Auftrag gelten die nachstehenden Bedingungen für Haftungserklärungen (Seite 2 dieses Auftrages) und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BTV AG. 

Mir/Uns ist klar, dass sich aus Bürgschaften auf erste Aufforderung besondere Risiken für mich/uns ergeben (siehe insbesondere Punkt 6. der nachstehenden Bedingungen für Haftungserklärungen der BTV AG).

	Ort, Datum, Stempel, firmenmäßige Unterschrift des Auftraggebers
	     


Bedingungen für Haftungserklärungen der BTV AG

Aufträge zur Erstellung/Abänderung von Bürgschaften gegenüber Dritten („Begünstigter“) nimmt die BTV AG von Kunden („Auftraggeber“) zu den nachstehenden Bedingungen entgegen:

1. Ausführung von Aufträgen

Je nach Anordnung des Auftraggebers erstellt die Bank die Haftungserklärung selbst oder sie beauftragt eine andere Bank („Zweitbank“) mit der Erstellung und übernimmt dieser gegenüber eine Haftungserklärung in Form einer Rückgarantie. Mangels Weisung des Auftraggebers ist die Bank zu einer solchen Beauftragung einer Zweitbank und Übernahme einer Rückgarantie berechtigt, sofern sie dies für erforderlich hält. Im Falle der Haftungsübernahme durch eine ausländische Bank unterliegt diese Haftungserklärung den im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus kann die Bank für den Text der Haftungserklärung der ausländischen Bank keinerlei Verantwortung übernehmen.

2. Entgelte

Die Bank ist berechtigt, den Auftraggeber mit dem Haftungsbetrag zu belasten und ihm ein Bearbeitungsentgelt sowie sonstige angefallene Kosten und Spesen zu verrechnen. Ab Versendung der Haftungserklärung verrechnet die Bank periodisch eine Provision für die gesamte Dauer der Haftungsübernahme. 

3. Benachrichtigung des Auftraggebers

Die Bank wird den Auftraggeber unverzüglich über den Erhalt einer den Bedingungen der Haftungserklärung entsprechenden Zahlungsaufforderung benachrichtigen.

4. Prüfung der Zahlungsaufforderung

Die Bank wird die Zahlungsaufforderung und alle Dokumente, die in der Haftungserklärung gefordert und mit dieser vorgelegt werden, sorgfältig daraufhin prüfen, ob sie ihrer äußeren Aufmachung nach den Bedingungen der Haftungserklärung entsprechen und schlüssig sind. Werden Dokumente nicht im Original, sondern per authentisierter bzw. verschlüsselter elektronischer Datenübermittlung vorgelegt, so ist die Bank berechtigt, diese als Originaldokumente anzusehen.

5. Auszahlung 

Wenn der Bank eine der Haftungserklärung entsprechende Zahlungsaufforderung des Begünstigten/der Zweitbank innerhalb des Haftungszeitraumes zugeht, ist sie zur Zahlung verpflichtet. 
6. Zahlung auf erste schriftliche Aufforderung

Bei Haftungserklärungen, die die Bank über erste Aufforderung des Begünstigten zur Zahlung verpflichten, kann eine Zurückweisung dieser Zahlungsaufforderung von der Bank nur aufgrund eines behaupteten Rechtsmissbrauches, der durch die Vorlage entsprechender Dokumente unmittelbar belegt werden muss, vorgenommen werden. Kann ein solcher Rechtsmissbrauch bei Zahlungsaufforderung nicht nachgewiesen werden, so kommt es auch dann zur Auszahlung, wenn der Auftraggeber der Ansicht ist, dass diese nicht zu Recht erfolgt. Die Bank wird das Konto des Auftraggebers mit dem Auszahlungsbetrag belasten. In diesem Fall muss der Auftraggeber selbst den ausbezahlten Betrag gegenüber dem Begünstigten geltend machen und trägt somit das Ausfalls- bzw. Insolvenzrisiko.

Bei Bürgschaften, die keine Klausel zur Zahlung über erste Aufforderung enthalten, wird die Bank hingegen alle zulässigen Einwendungen oder Einreden berücksichtigen, die ihr gegenüber vom Auftraggeber binnen angemessener Frist schriftlich glaubhaft gemacht worden sind und diese an den Begünstigten weiterleiten.

6. Haftungsverfall 

Soweit innerhalb des Haftungszeitraumes bei der Bank keine Inanspruchnahme eingeht, wird die Bank von ihr selbst erstellte Haftungserklärungen, soweit diese nach ihrem Wortlaut unzweifelhaft an einem festgesetzten Kalendertag oder durch Vorlage von zur Verfallbestimmung vorgesehenen Dokumenten erlöschen, ausbuchen und die periodische Provisionsverrechnung einstellen. Bei allen anderen, insbesondere unbefristeten und von Zweitbanken ausgestellten Haftungserklärungen, kommt es erst zu einer Ausbuchung und Einstellung der Provisionsverrechnung, wenn der Bank die Haftungsurkunde zur Entlastung retourniert wurde bzw. wenn die Bank bedingungslos aus Ihrer Rückhaftung entlassen wurde.

7. Haftungsreduktion

Enthält die Haftungserklärung eine Reduktionsklausel und sind deren Bedingungen eingehalten worden bzw. ist der Bank eine bedingungslose Teilentlastung übermittelt worden, wird die Bank eine entsprechende Teilausbuchung vornehmen und die Provisionsverrechnung anpassen. Bei von Zweitbanken ausgestellten Haftungserklärungen kann eine Reduktion nur vorgenommen werden, wenn der Bank von der Zweitbank eine Teilentlastung übermittelt wurde.

8. Aufwendungsersatzanspruch der Bank

Der Bank werden vom Auftraggeber alle Aufwendungen ersetzt, die dieser im Zusammenhang mit der Ausführung seines Auftrages entstanden sind, dies schließt sämtlich Kosten zur gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und Ausland mit ein. Diese Ersatzpflicht umfasst auch Aufwendungen nach Ausbuchung der Haftungserklärung, insbesondere soweit aus dieser noch eine Zahlungsverpflichtung aufrecht ist oder eine vollstreckbare Gerichtsentscheidung auf Auszahlung besteht.
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